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Abs. Absatz

BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Baunutzungsverordnung

Bgbl. Bundesgesetzblatt

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
GR Grundflache

ha Hektar

km Kilometer

LAGA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

LROP Landesraumordnungsprogramm

m Meter

Nds. GVBI.  Niederséachsisches gesetz- und Verordnungsblatt
Nr. Nummer
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S. siehe

S. Seite

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lage im Raum Mal3stab 1: 10000 ..........uuummmmmmnnminiiniiiiiiiniiiiieenneeeeeeeeaeeees
Abbildung 2: Auszug aus dem rechtskraftigen RROP des Landkreises Aurich

0NNE MABRSLAD ...
Abbildung 3: Auszug aus dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Aurich
0NNE MABRSLAD ...
Abbildung 4: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 129 ,Hafen / GroRRes Sett”

(o] Y =T R3S = o



file://///rathaus.aurich.de/rathaus/ablage/Planungsamt/Schneider/Bauleitplanungen/Wohnmobilstellplätze%20am%20Hafen/Textliche%20Festsetzungen/Begründung%20zur_4.%20Änderung%20Bebauungsplan%20129.docx%23_Toc212189543

1. Grundlagen der Planung

1.1 Plangebietsabgrenzung, Lage und Grof3e des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Aurich und liegt siidwestlich angrenzend der Kreuzung
der Hasseburger StralRe und der Tannenbergstral3e. Es handelt sich um die Grundstiicke 8/1
und 8/3, Flur 8, Gemarkung Aurich. Diese Flurstiicke befinden sich im Eigentum der Stadt
Aurich. Die Entfernung der Grundstiicke zur historischen Altstadt Aurich betrdgt 600 m
Luftlinie. Der raumliche Geltungsbereich der 4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 129
umfasst eine GrofRe von ca. 0,1097 ha und ist in der Planzeichnung gekennzeichnet.
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1.2 Bisherige Nutzung des Plangebietes und Umgebungsnutzung

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine im Bebauungsplan 129 ,Hafen / GrofRes Sett” als
offentliche Grinflache mit der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesene Flache. Auf dem
Flurstiick 8/1 befindet sich ein sanierungsbedirftiges Wohngebaude welches im Zuge der
Ausfihrungsarbeiten abgerissen wird. Die jetzt Uberplante Teilflache ist fir die Nutzung als
Griun- und Parkanlage von untergeordneter Bedeutung.

Die Umgebungsnutzung des Plangebietes am Auricher Hafen ist zum einen durch die
stidwestlich gelegene Betonmischanlage der Firma Vetra-Beton und zum anderen durch die
Ostlich an der TannenbergstraRe angrenzende Buronutzung durch das Finanzamt Aurich-
Wittmund gepragt. Nordlich des Plangebiets befindet sich, durch das Hafenbecken getrennt,
angrenzend ein allgemeines Wohngebiet. Ein Auszug der Urfassung wird unter 2.4 gezeigt.

Der Flachennutzungsplan ist fiir das Plangebiet ein Sondergebiet dargestellt mit der
Zweckbestimmung ,Hafen / Gastronomie®. Die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129
,Hafen / GroRes Sett‘ lasst sich aus diesem entwickeln, folglich ist keine Anderung des
Flachennutzungsplanes erforderlich. Die 4. Anderung wird als Bebauungsplan der
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeftihrt.

1.3 Anlass und Ziel der Planung

Die Errichtung von Wohnmobilstellplatzen an diesem Standort am Auricher Hafen hat zum
einen das Ziel den Tourismusstandort Aurich zu starken. Wohnmobilreisen erfreuen sich
wachsender Beliebtheit, insbesondere steigt die Nachfrage nach innerstadtischen
Stellplatzen. Die Nahe zum Hafen, zur Innenstadt und zu touristischen Einrichtungen bietet
attraktive Rahmenbedingungen fir Wohnmobilgaste. Durch die fulaufige Lage zur Altstadt ist
mit einer starkeren Frequentierung des Einzelhandels, der Gastronomie und der kulturellen
Angebote zu rechnen. Kurzzeitgaste tragen unmittelbar zur Kaufkraftbindung bei.

Zum anderen werden die stadtischen Flachen effizient und nutzungsintensiv stadtvertraglich
durch die Nutzung als Wohnmobilstellplatze aufgewertet. Eine ordentliche Gestaltung dieser
Flachen vermeidet u. a. ungewtlinschte Stellplatznutzung durch PKW im Stadtgebiet Aurich.
Zum anderen werden die stadtischen Flachen effizient und nutzungsintensiv stadtvertraglich
durch die Nutzung als Wohnmobilstellplatze aufgewertet. Eine ordentliche Gestaltung dieser
Flachen vermeidet u. a. ungewiinschte Stellplatznutzung durch PKW im Stadtgebiet Aurich.

Die Erreichbarkeit ist Gber die TannenbergstralRe gesichert. Eine ErschlieBung kann ohne
groReren Aufwand ebenfalls Gber die Tannenbergstralie erfolgen. Die Umsetzung zum Bau
und Betrieb der Wohnmobilstellplatze soll durch einen Investor / Betreiber erfolgen.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 129 4. Anderung schafft die planungsrechtliche
Grundlage zur Herrichtung der Wohnmobilstellplatze. Es ist beabsichtigt, den im
Bebauungsplan Nr. 129 auf den Flurstiicken 8/1 und 8/3 als o6ffentliche Griinflache
festgesetzten Bereich zu Uberplanen (siehe Geltungsbereich B-Plan). Die Flache wird als
sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 1 und Abs. 2 S. 2 BauNVO festgesetzt werden. Fir
das Plangebiet soll die Zweckbestimmung Wohnmobilstellplatz gelten.

1.4 Planverfahren

Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. Daher soll das Planverfahren
im beschleunigten Verfahren gemald §13a BauGB in Verbindung mit den Vorschriften des
vereinfachten Verfahrens nach 8§ 13 BauGB durchgefiihrt werden. Nach § 13 Abs. 3 BauGB
kann von der Umweltpriifung nach 8 2 Abs. 4, vom Umweltbericht nach § 2a, von Angaben
nach 8 3 Abs. 2 Satz 2 zur Verfugbarkeit umweltbezogener Informationen sowie einer
zusammenfassenden Erklarung nach 8§ 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abgesehen werden.




Eine Anderung des Flachennutzungsplanes ist nicht erforderlich.

2. Planungsvorgaben

2.1 Niedersdchsisches Landesraumordnungsprogramm (LROP)

Raumordnerische Grundlage ist das Niedersdchsische Landesraumordnungsprogramm
(LROP). Die Verordnung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der
Fassung vom 26. September 2017 (Veréffentlichung im Niedersédchsischen Gesetz- und
Verordnungsblatt (Nds. GVBI. Nr. 20/2017, S. 378) wurde in Teilen 2022 ge&ndert. Die
Anderungsverordnung vom 7. September 2022 ist am 17.09.2022 in Kraft getreten (Nds. GVBI.
Nr. 29/2022, S. 521; berichtigt Nds. GVBI. Nr. 10/2023 S. 103).

Das Plangebiet befindet sich unmittelbar im Bereich des ausgewiesenen Mittelzentrums
Aurich. Weitere das Plangebiet betreffende Aussagen sind nicht gegeben. Die vorliegende
Planung lauft den Zielen der Landesraumordnung nicht zuwider.

2.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)

Ein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) ist der Raumordnungsplan, der fir einen
regionalen Teilraum des Landes Niedersachsen (8 13 Abs. 1 Nr. 2 Raumordnungsgesetz
ROG, 8§ 1 Abs. 2 Nr. 4 Niedersachsisches Raumordnungsgesetz — NROG) aufgestellt wird.
Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2018 das RROP
2018 LK Aurich als Satzung beschlossen. Das neue Regionale Raumordnungsprogramm trat
am 25.10.2019 in Kraft.

Gemal des RROP wird die Stadt Aurich als Mittelzentrum eingestuft. Die nachstgelegenen
Grundzentren in der Umgebung sind Moordorf (rund 5 km Entfernung), Ihlowerfehn (rund 7 km
Entfernung) und GrofRefehn (rund 10 km Entfernung). In Mittelzentren sind die zentraldrtlichen
Einrichtungen und Angebote zur Deckung des gehobenen Bedarfs zu sichern und zu
entwickeln. Fir die lokale Bevolkerung und Wirtschaft ist eine grundzentrale Versorgung zu
leisten (grundzentraler Verflechtungsbereich).

In der zeichnerischen Darstellung des RROP 2018 des Landkreises Aurich, befindet sich das
Plangebiet in unmittelbarer Nahe zum Ems-Jade-Kanal, der eine tUberregionale Bedeutung fur
die Wirtschaft und den Tourismus besitzt und ist als Vorranggebiet fur die Schifffahrt festgelegt.
Die Funktionsfahigkeit des Ems-Jade-Kanals und des Auricher Hafens, der als Hafen von
regionaler Bedeutung ausgewiesen ist, sind weiterhin sicherzustellen und bedarfsgerecht zu
entwickeln.

Zudem befinden sich westlich des Plangebiets ein ausgewiesener Sportboothafen und
Umschlagplatz. Den vorhandenen Sportbooth&fen sowie den Gewassern, die den Betrieb der
Sportboothafen ermdglichen, kommt fiir die Naherholung und die weitere Entwicklung des
Tourismus im Planungsraum eine besondere Bedeutung zu.

Bedeutend sind hierbei auch die Aussagen zu Erholung und Tourismus in der Begriindung
zum RROP 2018 im Kapitel 3.2.5 Ziffer 01 Satz 2. Dem zufolge bieten alle Gemeinden des
Kreises einen hohen Stellenwert fir den Tourismus, daher sind u. a. Planungen und
Mafinahmen unter Berlicksichtigung touristischer Belange zu erstellen.

Die vorliegende Planung entspricht den Aussagen der regionalen Raumordnung.
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Abbildung 2: Auszug aus dem rechtskraftlgen RROP des Landkrélses
Aurich ohne
MalRstab

2.3 Vorbereitende Bauleitplanung - Flichennutzungsplan

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Stadt Aurich ist mit den Zielen der
Raumordnung abgestimmt. Die Darstellung des Flachennutzungsplanes soll entsprechend der
Entwicklungsziele fiur diesen Bereich angepasst werden. GemalR 8§ 8 Abs. 2 des
Baugesetzbuches sind die Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln.

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan weist fur den betroffenen Bereich ein Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung ,Hafen und Gastronomie“ aus. Die 4. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 129 ,Hafen / Groldes Sett” setzt ein ,Sonstiges Sondergebiet‘ nach § 11
BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Wohnmobilstellplatz fest. Damit wird die im
Flachennutzungsplan dargestellte Sondernutzung aufgenommen und in eine konkretisierte,
stadtebaulich vertragliche Nutzung Uberfihrt. Die beabsichtigte Nutzung fugt sich in die
vorhandene hafenbezogene und touristische Pragung des Umfeldes ein, sodass die Planung
als aus den Darstellungen des Flachennutzungsplanes entwickelt angesehen werden kann.



Abbildung 3: Auszug aus dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Aurich ohne Maf3stab

2.4 Vorhandene Bauleitplanung

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes Nr. 129 ,Hafen / Grol3es Sett”. Die Uberlagerte Teilflache wird im Zuge der
Uberplanung mit Inkrafttreten der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129
~Wohnmobilstellplatz am Hafen* aufgehoben.
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Abbildung 4: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 129 ,Hafen / GroBes Sett*
ohne Malf3stab




3. Inhalt des Bebauungsplans

3.1 Artund Mafd der baulichen Nutzung/ Bauweise

Es wird die im Bebauungsplan Nr. 129 auf den Flurstiicken 8/1 und 8/3 festgesetzte ,6ffentliche
Granflache® mit der Zweckbestimmung Parkanlage Uberplant und als ,Sonstiges
Sondergebiet* mit der Zweckbestimmung ,Wohnmobilstellplatz“ festgesetzt (gem. § 11
BauNVO). Fur das Sondergebiet (SO) ,Wohnmobilstellplatz* werden neben der Zulassigkeit
von Standplatzen auch die baulichen Anlagen/Einrichtungen zur technischen Ver- und
Entsorgung des Gebietes zugelassen. Das SO ,Wohnmobilstellplatz“ dient der Errichtung von
Platzen fur Motorcaravans (Reisemobile, Wohnmobile, Campingbusse). Zuldssig sind
Stellplatze fur Motorcaravans, Anlagen fir die Platzverwaltung, sowie Ver- und
Entsorgungseinrichtungen.

Die GrofRe der Grundflache fir die bauliche Anlage wird auf insgesamt maximal 80 m?
festgesetzt. Die Gebadudehohe wird durch die Festsetzung einer zuldassigen Gesamthéhe von
5 Metern zweckdienend ausgestaltet. Das Mal3 der baulichen Nutzung ist aus dem Bedarf
abgeleitet, und soll das Gebaude auf ein hotwendiges Mindestmald beschranken, so dass die
mit Gebauden Uberbaubare Grundstiicksflache moglichst gering bleibt. Um dem Betreiber
einen moglichst groBen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung und Platzierung des
Vorhabens zu gewahren, wird Uber das gesamte Sondergebiet eine Bauflache festgesetzt.

Fur den Bereich des Sondergebietes wird gem. 8 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende
Bauweise (a) festgesetzt. Diese ermdglicht Gebaude mit einer Gebaudeldnge von bis zu 5 m.
Durch die Festsetzung der abweichenden Bauweise wird eine an die spezifischen
Nutzungsanforderungen des Wohnmobilstellplatzes angepasste Bebauung ermdéglicht, die
zugleich eine geordnete stadtebauliche Struktur sicherstellt.

Werbeanlagen, die ausschlie3lich der Ankiindigung oder Anpreisung oder als Hinweis der im
Gebiet angebotenen Leistung dienen sind bis zu einer Gesamtgrté3e von 3 m? zulassig.

3.2 Verkehrliche Erschliefung

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes wird Uber die Tannenbergstral3e erfolgen. Die
ErschlieBungsflache befindet sich im Eigentum der Stadt Aurich. Auf die Festsetzung einer
offentlichen Verkehrsfliche im Plangebiet wird aufgrund des kleinen Geltungsbereichs
verzichtet. Durch die Festsetzung als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
‘Reisemobilstellplatz® wird von einer hdheren Frequentierung insbesondere der
Tannenbergstralie ausgegangen. Bei der Annahme einer durchschnittlichen Verweildauer von
zwei Tagen und ca. 8 vollausgelasteten Stellplatzen, steigt die Belastung der angrenzenden
StralR3en im Quell- und Zielverkehr um durchschnittlich 4 Abreisen und 4 Anreisen, was zu 8
Fahrzeugbewegungen taglich fuhrt.

3.3 Grinflache/ Randeingriinung

Zur landschaftsvertraglichen Einbindung und zur Gliederung des Sondergebiets eine
Eingriinung des Plangebietes erfolgen. Die Pflanzmafinahmen dienen dem Sichtschutz, der
Verbesserung des Ortshildes sowie der Vertraglichkeit gegentiber angrenzenden Nutzungen.
Auf eine explizite Festsetzung zur Anpflanzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird verzichtet.
Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Stadt Aurich selbst als Vorhabentrager auftritt und
die Eingriinung des Bereichs im Rahmen der Realisierung des Vorhabens eigenverantwortlich
sicherstellt. Eine gesonderte planungsrechtliche Festsetzung ist daher nicht erforderlich.

Die Eingrunung soll nordlich entlang der an der Hasseburger Stral3e angrenzenden Grenzen
der Flursticke 8/1 und 8/3 verlaufen, um eine klare raumliche Fassung des Stellplatzbereichs
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zur oOffentlichen Verkehrsflache herzustellen. Westlich soll entlang des Flurstiicks 8/1 eine
Pflanzung vorgenommen werden, um eine abschirmende Grinzone zum angrenzenden
Betonmischwerk (Vetra-Beton) zu schaffen und mdégliche Nutzungskonflikte zu minimieren.
Sudlich soll eine Bepflanzung entlang der Flurstiicke 8/1 und 8/3 erfolgen, die eine raumliche
Trennung zu den angrenzenden Parkflachen bewirkt und zugleich zur Aufwertung des
Gesamtbildes beitragt.

Der Pflanzstreifen soll eine angemessen Breite aufweisen und ist mit heimischen,
standortgerechten Laubgehdlzen und Strauchern zu bepflanzen. Ziel ist eine dauerhafte und
naturnahe Begrinung, die sich harmonisch in das Landschaftshild einfliigt und einen
wirksamen Sichtschutz gewéahrleistet.

Geeignete Arten sind insbesondere:

Baumarten: Hainbuche (Carpinus betulis), Feldahorn (Acer campestre), Stieleiche (Quercus
robur), Eberesche (Sorbus aucuparia), Silberweide (Salix alba).

Grol3straucher: Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Hasel (Corylus avellana),
Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus), Weildorn (Crataegus monogyna).

Kleinstraucher und Heckenpflanzen: Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Liguster
(Ligustrum vulgare), Hundsrose (Rosa canina), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer
Holunder (Sambucus nigra).

Die Pflanzung ist so auszufiihren, dass eine geschlossene, gestufte Geholzstruktur entsteht.
Pflege- und Erhaltungspflichten sind sicherzustellen, um die nachhaltige Wirksamkeit der
Eingriinung zu gewahrleisten. Ersatzpflanzungen sind bei Ausfallen vorzunehmen.

4. Natur und Landschaft, Baumschutz
4.1 Umweltpriifung

Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach 8§ 13a
Baugesetzbuch fur Planungen unter 20.000 gm zuldssiger Grundflache entféllt die Pflicht zur
Umweltprifung mit Erstellung eines Umweltberichtes sowie zur naturschutzfachlichen
Eingriffsregelung.

Allerdings sind die Auswirkungen auf Natur und Landschaft in der Abwégung zu
bertcksichtigen. Und es kdnnen Festsetzungen zur Verminderung oder Vermeidung von
Eingriffen im Plangebiet getroffen werden.

4.2 Artenschutz

Es ist nach § 39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz verboten, nicht land-, forst- oder
fischereiwirtschaftlich genutzte Flachen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt
erheblich beeintrachtigt wird, Bd&ume, die aul3erhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen
oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Zaune, Geblische und
andere Geholze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den
Stock zu setzen (zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen).

Ein entsprechender Hinweis zum allgemeinen Artenschutz wird unter Hinweis Nr. 10 (a) in die
Planunterlage aufgenommen.

Zum besonderen Artenschutz ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten
wie Flederméduse und Amphibien und der europédischen Vogelarten wahrend der
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Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
storen sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren. Eine
erhebliche Stérung liegt grundsatzlich vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Ein Verstol3 gegen das Verbot, Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren, im Hinblick auf damit verbundene
unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot,
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
storen, liegt nicht vor, soweit die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im rAumlichen Zusammenhang weiterhin erfallt
wird. Fur die Uberwachung ist die Untere Naturschutzbehorde des Landkreises Aurich
zustandig.

Zum besonderen Artenschutz wird dazu der Hinweis Nr. 10 (b) in die Planunterlage
aufgenommen.

4.3 Klimaschutz

Durch die planungsrechtliche Festsetzung zur Errichtung eines Reisemobilstellplatzes (ca. 8
Stellplatze) mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsstationen und mit den zu
erwartenden Fahrzeugbewegungen werden negative Auswirkungen auf das Klima
unvermeidlich sein.

Zum Ausgleich soll eine Eingrinung des Stellplatzbereiches durch standortgerechte
Bepflanzung erfolgen, um eine Verbesserung des Mikroklimas sowie eine landschaftliche
Einbindung zu erreichen.

Zudem werden die Stellflachen mit wasserdurchlassigem Material befestigt, um die
Versickerung von Niederschlagswasser zu ermoéglichen und die Flachenversiegelung zu
minimieren.

5. Ver- und Entsorgung

5.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das Versorgungsnetz des Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverbandes.

5.2 Strom- und Gasversorgung

Die Versorgung mit Strom und Gas erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Gas- und
Stromnetz der EWE.

5.3 Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung wird durch den Landkreis Aurich gewdhrleistet. Die Abfallentsorgung
ist gemafl der geltenden Satzung des Landkreises Aurich geregelt.

5.4 Schmutzwasserentsorgung

Der geplante Wohnmobilstellplatz wird an die Schmutzwasserkanalisation zur zentralen
Schmutzwasserklaranlage der Stadt Aurich angeschlossen.
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5.5 Oberflichenentwasserung

Fur das Plangebiet ist kein gesondertes Oberflachenentwasserungskonzept erforderlich, da
die anfallenden Niederschlagswésser Uber das bestehende Entwasserungssystem
ordnungsgemald abgeleitet werden konnen. Die vorhandenen Leitungen im Bereich der
Hasseburger Straf3e und der TannenbergstralRe gewahrleiten eine ausreichende Aufnahme-
und Ableitungskapazitat. Eine zusatzliche Belastung des Kanalnetzes ist aufgrund der
geringen versiegelten Flachenanteile im Bereich des Wohnmobilstellplatzes nur im
geringflgigen Ausmal zu erwarten. Die Entwésserung erfolgt somit im Bestand und ist durch
die vorhandene Infrastruktur abgedeckt.

5.6 Loschwasser

Als Grundschutzmalinahme ist eine Léschwassermenge entsprechend der DVGW W 405
von mind. 800 L/Min. bzw. 48 cbm/Std. fir einen Zeitraum von mind. 2 Stunden durch die
Stadt Aurich vorzuhalten. Die Hydranten sind derart zu verorten, dass sie zu den Gebauden
einen Hochstabstand von max. 150 m nicht Gberschreiten.

6. Hinweise

6.1 Baunutzungsverordnung

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 176) geandert worden ist.

6.2 Altlasten/ Altablagerungen / Kontaminationen

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Abfélle, Altablagerungen bzw.
Altstandorte zutage treten, so ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbehérde des Landkreises
Aurich unverziglich zu informieren.

Sofern es im Rahmen der Bautatigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist die
Untere Bodenschutzbehodrde des Landkreises Aurich unverziglich zu informieren.

6.3 Bodenfunde

Bei Erdarbeiten kdonnen archéologische Funde, wie Tongefal3scherben,
Holzkohleansammlungen, Schlacken oder aufféllige Bodenverfarbungen zutage kommen.
Bodenfunde sind wichtige Quellen fur die Erforschung der Ur- und Frihgeschichte und
unterstehen als Bodendenkmale den Schutzbestimmungen des Niedersdchsischen
Denkmalschutzgesetzes, wonach sie meldepflichtig sind. Meldepflichtig ist der Finder, der
Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Hinweise auf Bodenfunde nehmen die Untere
Denkmalschutzbehoérde, der Landkreis sowie die Ostfriesische Landschaft entgegen.

6.4 Abfaille

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfélle (z.B. Baustellenabfélle) unterliegen den
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetztes und sind nach den Bestimmungen der
Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Aurich in der jeweils gultigen Fassung einer
ordnungsgemalfen Entsorgung zuzufiihren. Hierunter fallt auch der bei der BaumalRnahme
anfallende Bodenaushub, welcher nicht am Herkunftsort wiederverwendet wird.

6.5 Verwendung von Recyclingschotter
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Sofern im Rahmen von Baumalinahmen Recyclingschotter als Bauersatzstoff eingesetzt
werden soll, hat dieser hinsichtlich des Schadstoffgehalts die Zuordnungswerte Z O der LAGA-
Mitteilung 20 ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen —
Technische Regeln® (1997, 2003) zu erfullen.

Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehtrde des Landkreises Aurich behalt sich vor,
Nachweise anzufordern, aus denen hervorgeht, dass die Z O Werte der LAGA-Mitteilung 20
eingehalten werden.

6.6 Erkundigungspflicht

Auf dem bebauten Grundstticksbereich sind bereits Versorgungsleitungen vorhanden. Es wird
auf die Erkundigungspflicht der Ausbauunternehmer hingewiesen. Der Unternehmer geniigt
dieser Pflicht nicht, wenn er sich bei dem Grundstiickseigentiimer bzw. bei der drtlichen
Stadtverwaltung erkundigt. Vielmehr hat er sich bei dem jeweiligen Versorgungsunternehmen
zu erkundigen, deren Leitung vor Ort verlegt sind.

6.7 Telekommunikation

Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen wird durch den Sicherstellungsauftrag
gemal § 77 Abs. 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) gesichert. Neu errichtete Gebaude, die
Uber Anschlisse an Telekommunikationsdienstleistungen verfligen sollen, sollten
gebaudeintern bis zu den Netzanschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfahigen passiven
Netzinfrastrukturen (Leerrohre, 8 3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen
passiven gebaudeinternen Netzkomponenten ausgestattet werden.

6.8 Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden,
ist die zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelrdumdienst um-
gehend zu benachrichtigen.

6.9 Umwelt- und tierfreundliche Beleuchtung

Aus Grinden des Umwelt- und Tierschutzes hat die Beleuchtung im Plangebiet folgende Kri-
terien zu berucksichtigen:

» Verwendung von LED-Leuchten mit einem begrenzten, ausschlie3lich zum Boden
gerichteten Lichtkegel. Geeignet sind LED-Leuchten mit warm-weiem Lichtcharak-
ter (2.700 bis 3.000 Kelvin).

» Verwendung von Leuchten mit geschlossenen, staubdichten Gehausen.

» Freistrahlende Leuchten sind mit Abblendeinrichtungen zu versehen.

» Die Oberflachentemperatur der Leuchtengehause muss unter 60°C liegen.

6.10 Allgemeiner (a) und besonderer Artenschutz (b)
a) Allgemeiner Artenschutz (8 39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz)

Zum allgemeinen Artenschutz ist es verboten, nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich
genutzte Flachen so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeintrachtigt
wird, und Baume, die aufRerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gartnerisch
genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Z&aune, Geblsche und andere Gehdlze in
der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder
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zu beseitigen. Zulassig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen. Fir die Uberwachung ist die
Untere Naturschutzbehdrde des Landkreises Aurich zustandig.

b) Besonderer Artenschutz (§ 44 Bundesnaturschutzgesetz)

Zum besonderen Artenschutz ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten
wie Flederméduse und Amphibien und der europédischen Vogelarten wahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
storen sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschutzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren. Eine
erhebliche Storung liegt grundsatzlich vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Ein Versto3 gegen das Verbot, Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdoren, im Hinblick auf damit verbundene
unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot,
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
storen, liegt nicht vor, soweit die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im rAumlichen Zusammenhang weiterhin erflllt
wird. Fir die Uberwachung ist die Untere Naturschutzbehtérde des Landkreises Aurich
zustandig.

7. Stadtebauliche Zahlenwerte

Tabelle Stadtebauliche Zahlenwerte

Nutzungsart: Flache:
Sondergebietsflache 1097 gm
Geltungsbereich gesamt 1097 gm

8. Verfahrensvermerke
Paambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) geandert worden ist,
des & 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom
17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576 - VORIS 20300 -), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3) hat der Rat der Stadt Aurich
am die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilsstellplatz
am Hafen®, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen als Satzung
und die Begriindung beschlossen.

Aurich, den Der Birgermeister

Planverfasser

Der Entwurf der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilstellplatz am
Hafen" wurde ausgearbeitet von der Stadt Aurich, Fachdienst 21 Planung.

Aurich, den ........covviiiiiiiiiiins Der Blrgermeister ................cccoveeien...




Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Aurich hat in seiner Sitzung am die
Aufstellung der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilstellplatz am
Hafen" als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemaf § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m.
§ 13a Abs. 3 Satz 2 BauGB am ortsliblich bekanntgemacht.

Aurich,den .................. Der Blrgermeister ..............cooiiiiiiiiinnnns.

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Aurich hat dem Entwurf der 4. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilstellplatz am Hafen* und dem Entwurf der
Begrindung zugestimmt und seine o6ffentliche Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am
ortsublich bekanntgemacht.

Der Entwurf der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilstellplatz am
Hafen“ mit der Begriindung haben vom bis zum gemal § 3
Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemag § 4 Abs. 2 BauGB
mit Schreiben (Email) vom ebenfalls in dieser Zeit beteiligt und aufgefordert,
ihre Stellungnahme abzugeben.

Aurich, den .................. Der Burgermeister ............oooooiiiiiiiiiinns

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Aurich hat der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129
~Wohnmobilstellplatz am Hafen* nach Prifung der Anregungen und Bedenken gemaf § 3
Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am als Satzung gemal § 10 BauGB sowie
die Begriindung beschlossen.

Aurich, den .................. Der Burgermeister ...........cooooviiiiiiiiiiinns
Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss ist gema® § 10 BauGB am im Amtsblatt fur den

Landkreis Aurich bekanntgemacht worden.
Die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilstellplatz am Hafen® ist damit
am rechtsverbindlich geworden.

Aurich, den .................. Der Burgermeister ...........ccoooviiiiiiiiiiinnns
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Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129
ist die beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim
Zustandekommen der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129 ,Wohnmobilstellplatz
am Hafen“ nicht geltend gemacht worden.

Aurich,den ...l Der Blrgermeister ...,

Mangel der Abwagung
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 129

~Wohnmobilstellplatz am Hafen“ sind Mangel der Abwagung nicht geltend gemacht
worden.

Aurich, den ... Der Burgermeister ............coooviiiiiiiinnnnnn.
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